
Satzung  

   

   

§  1      Der Verein führt den Namen   LG Staffelsee Murnau e.V.  (Laufgemeinschaft)  

            Er hat den Sitz in  82418 Murnau  und ist in das Vereinsregister eingetragen.  

   

§  2      Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landessportverbandes e.V. und erkennt  

            dessen Satzungen und Ordnungen an.  

   

§  3      a)   Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im  

                  Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 1977.  

                  Änderungen im Status der Gemeinnützigkeit werden dem BLSV e.V., den  

                  Fachverbänden und dem zuständigen Finanzamt für Körperschaften gemeldet.  

   

            b)   Der Vereinszweck besteht in der Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet  

                  des Sports.  

                  Verwirklicht wird dies durch:  

• Abhaltung von geordneten Lauf- und Sporttraining sowie Spielübungen  

• Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, Kursen und sportlichen Ver-

anstaltungen.  

• Ausbildung und Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleitern.  

            c)   Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche                             Zwecke.  

                  Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 

werden.                                 Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Mitglieder haben                                keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen.  

                  Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, 

oder                          durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

   



            d)   Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.  

   

§   4     a)   Mitglied kann jede natürliche Person werden, die schriftlich beim 

Vorstand um  

                  Aufnahme ansucht.  

                  Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift des 

gesetzlichen                                   Vertreters.  

                  Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.§  5      Vereinsorgane sind  

   

• der Vorstand  

• der Vereinsausschuß  

• die Mitgliederversammlung  

   

§  6      a)   Der Vorstand besteht aus dem  

• 1. Vorsitzenden  

• 2. Vorsitzenden  

• 3. Vorsitzenden, der zugleich das Amt des Schatzmeisters inne hat  

   

            b)   Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden allein  

                  oder durch den 2. Vorsitzenden und den 3. Vorsitzenden gemeinsam vertreten  

                  (Vorstand im Sinne des § 26 BGB).  

                  Im Innenverhältnis zum Verein gilt, der 2. und 3. Vorsitzende sind nur im Falle der  

                  Verhinderung des 1. Vorsitzenden zur Vertretung berechtigt.  

   

            c)   der Vorstand wird durch Beschluß der Mitgliederversammlung auf die Dauer von  

                  2 Jahren gewählt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Bestellung des nächsten Vor-  

                  standes im Amt.  

                  Mehrere Vorstandsämter können mit Ausnahme des 3. Vorstandes / Schatzmeister  

                  nicht in einer Person vereinigt werden.  



   

                  Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, so ist vom Vereins-  

                  ausschuß für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzuzuwählen.  

   

            d)   Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins.  

                  Im Innenverhältnis gilt, dass der Vorstand gemäß der Geschäftsordnung, die 

von                            der Mitgliederversammlung genehmigt wurde, anfallende Geschäfte und 

Abschlüsse  

                  tätigen kann.  

   

§  7      a)   Der Vereinsausschuß setzt sich zusammen aus  

• den Vorstandsmitgliedern  

• den Abteilungsleitern  

• dem Vereinsjugendleiter  

• den Beisitzern  

            b)   Der Vereinsausschuß tritt mindestens zwei Mal im Jahr zusammen. Sonst nach  

                  Bedarf oder auf Antrag von einem Drittel seiner Mitglieder.  

                  Die Sitzungen werden durch den 1. Vorsitzenden, im Falle dessen Verhinderung  

                  durch ein anderes Vorstandsmitglied, einberufen und geleitet.  

   

            c)   Die Aufgaben des Vereinsausschusses ergeben sich aus der Satzung und den Ge-  

                  schäftsordnungen des Vereins.  

                  Lehnt dieser den Aufnahmeantrag ab, so steht dem Betroffenen die Berufung  an  

                  den Vereinsausschuß zu. Dieser entscheidet endgültig.  

§  8      Mitgliederversammlung  

   

            a)   Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt.  

                  Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung muß stattfinden, wenn ein Fünftel  



der Vereinsmitglieder dies unter Angabe von Gründen und des Zwecks beim 

Vorstand beantragen.  

   

            b)   Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt 2 Wochen vor dem  

                  Versammlungstermin durch den Vorstand.  

                  Mit der Einberufung (schriftlich) ist gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu  

                  geben, in der die zur Abstimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt  

                  nach zu bezeichnen sind.  

   

            c)   Die Mitgliederversammlung beschließt Geschäftsordnungen, Finanzordnung,  

                  Jugendordnung und deren Änderungen.  

                  Von der Mitgliederversammlung werden Vereinsbeitrag und sonstige Mitglieder-  

                  leistungen, Vergütung der Übungsleiter, die Entlastung und die Wahl des Vor-  

                  standes und der Vereinsausschussbeiräte, über Satzungsänderungen sowie über  

                  Punkte die Gegenstand der Tagesordnung sind, abgestimmt und genehmigt.  

                  Der Prüfungsausschuß, der die Kassenprüfung vornimmt, wird von der Mitglieder-  

                  versammlung gewählt.  

   

            d)   Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mit-  

                  glieder beschlussfähig.  

   

            e)   Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit 

einfacher  

                  Stimmenmehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder.  

                  Stimmenthaltungen zählen als ungültige Stimmabgaben. Beschlüsse zur Änderung  

                  der Satzung bedürfen der Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.  

                  Eine Abänderung des Vereinszwecks erfordert die Zustimmung von neun Zehntel  



                  der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder.  

   

            f)   Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Der 

Sitzungs-  

                  leiter und ein Mitglied des Vereinsausschusses müssen unterzeichnen.  

   

§  9      Abteilungsordnung und Rechtstellung  

   

            a)   In der Abteilungsordnung sind Rechte und Pflichten der einzelnen 

Fachabteilungen  

                  geregelt soweit die Satzung des Hauptvereins diese nicht schon bestimmen.  

   

            b)   Rechtlich unselbständige Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden und  

                  beanspruchen.  

   

§  10    Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

   

§  11    Jedes Mitglied ist zur Zahlung des Beitrages und einer möglichen Aufnahmegebühr 

ver-  

            pflichtet. Über Höhe und Fälligkeit dieser Beiträge beschließt die 

Mitgliederversammlung  

            gemäß Geschäftsordnung. Über sonstige durch Mitglieder zu erbringende 

Leistungen§  12    Ein Ausschlussverfahren ist in der Rechtsordnung, den gesetzlichen 

Bestimmungen  

            entsprechend, verankert.  

   

§  13    a)   Die Auflösung des Vereins wird ebenfalls, entsprechend den 

gesetzlichen Vorschriften, durch die Rechtsordnung des Vereins abgewickelt.  

            b)   Rechtsnachfolger nach Auflösung muß genannt werden.  



   

§  14    Die Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am  11. 11. 2003  beschlossen.  

            Sie tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.  

   

   

   

   

Datum                               1. Vorstand                                Georg Lochner  

   

   

                                          2. Vorstand                                Monika Mangold  

   

   

                                          3. Vorstand / Schatzmeisterin    Annette Mertlich  

   

   

                                          Schriftführerin                           Anja Brettschneider  

            entscheidet die Mitgliederversammlung ebenfalls.  

            b)   Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluß  

   

            c)   Einzelheiten zu Austritt und Ausschluß sind in den Geschäftsordnungen der Mit-  

                  gliederversammlung und der Vorstandschaft geregelt.  

   

            d)   Beschlüsse sind den Betroffenen mittels eingeschriebenen Briefes mitzuteilen.  

   

 



Amtsgericht München -Registergericht-
lnfanteriestr. 5, 80325 München
Telefon: 089i5597-06
Fax: 089/5597-3560

Amtsgericht Nlünchen, 80325 München

LG Staffelsee Murnau e.V.
Zugspitzstr, 5,cio Risser Helmut
82441 Ohlstadt

Bei Antwort bitte angeben:
Unser Geschäftszeichen
VR 50465 (Falla)

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Telef on : 089-5597-2062,-3432,-3420,-3321

Einsicht Mo-Mi. Fr 8.30-12.00 Uhr
Do 8 30-15.00 Uhr

Allgemeine Öffnungszeiten.
Mo-Do 8.30-1 1 .30 und 13.00-15.00 Uhr

Fr 8.30-12.00 Uhr
wegen gleitender Arbeitszeit

Terminvereinbarung empfohlen

Öffentliche Verkehrsmittel:
Straßenbahnlinien 20 121, Haltestelle Lothstraße

Straßenbahnlinie 12, l-laltestelle lnfanteriestraße
Buslinie 53, Haltestelle lnfanteriestraße

Buslinie 154. Haltestelle lnfanteriestraße Süd

Online-Eins ic ht:
www. handels reg iste r.de

Datum

15.04.2019
lhre Nachricht vom - lhr Zeichen

Mitteilung über die Eintragung im Vereinsregister München
LG Staffelsee Murnau e.V., Sitz: Murnau, VR 50465
(Geschäftsanschrift: Zugspitzstr. 5,c/o Risser Helmut, 82441 Ohlstadt)

Achtunq!
Kurz nach Veröffentlichung einer Eintragung werden häufig amtlich aussehende Rechnungen
für Eintragungen in private Register verschickt. Bei diesen Rechnungen handelt es sich nlgfi
um die Rechnung für die Eintragung in das öffentliche Vereinsregister.
Der Bundesanzeiger Verlag hält auf www.bundesanzeiger.de unter der Rubrik Wissenswertes
>> Daten und Statistiken' eine Liste der doft bekannten Absender solcher Rechnungen vor.
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass auch Kostenrechnungen erstellt werden, welche
anqeblich von der Landesiustizkasse Bamberg kommen, iedoch mit einer falschen
Kontoverb i n d u nq verseh e n s i n d.

Die Rechnung für untenstehende Registereintragung erhalten Sie ausschließlich von der
Landesj ustizkasse Bam berg. De ren korrekte Ko ntoverbind u ng la utet:

Bayerische Landesbank München, IBAN: DE78 7005 0000 0003 0249 19, BIC: BYLADEMMXXX

Unter der oben angegebenen Registernummer ist im Vereinsregister München nachfolgendes
eingetragen worden:

1.
Nummer der Eintragung: 4

3.
b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis
Ausgeschieden:
1. Vorsitzender:
Lochner, Georg, Bürokaufmann, Murnau
Ausgeschieden:
2. Vorsitzender:
Utschneider, Martin, Bad Tölz, *16.08.1976



Ausgeschieden:
3. Vorsiüender:
Mende, Bernhard, Murnau, "18.07.1943
Gewählt:
1. Vorsitzender:
Risser, Helmut, Ohlstadt, *02.06. 

1 956
Gewählt:
2. Vorsitzender:
Neugebauer, Dietmar, Seehausen am Staffelsee, *16.05.1957

Gewählt:
3. Vorsitzender:
Gattner, Ursula, Murnau am Staffelsee, *28.04.1959

5.
a) Tag der Eintragung:
11.04.2019
Baier

Dieses ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift wirksam.

Beachten Sie auch unsere Online-Einsicht!
Über das lnternet können Sie zeit- und kostensparend lnformationen aus dem Handelsregisfer se/bsf

abrufen und direkt ausdrucken, auch außerhalb der Geschäftszeiten. Nähere lnformationen zur
und zum Abruf unter
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Amtsgericht M ü nchen -Reg istergericht-

vR 50465

Amtlicher aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt

Datum der letzten Eintragurng: 11.04.2419

Datun des Ä brufs 15 a4 2419

Ort und Tag der Ausstellung. München. den '15. April 2019

Ersteller Birkner.Justrzangestellte
U rkundsbeamter/U rkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der Ausdruck bezeugt den lnhalt des Vereinsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.



,nsregister des
,rtsgerichts München

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

2.

4

a) Name:

LG Staffelsee Murnau e.V

b) siE:

Murnau

3, a)AllgemeineVertretungsregelung:

Der Verein wird durch den '1 . Vorsitzenden allein oder durch den 2. und 3. Vorsitzenden gemeinsam vertreten.

b) Vertretungsberechtigte und besondere Verfefu ngsbefu gnis:

3. Vorsitzender: Gattner, Ursula. Murnau am Staffelsee, .28.04.1959

2. Vorsitzender: Neugebauer, Dietmar, Seehausen am Staffelsee, -16.05.1957

1. Vorsitzender: Risser, Helmut, Ohlstadt, .02.06.1956

4. a) SaEung:

Eingetragener Verein
Satzung vom 26.02.1993
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 03.03.2004

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Wiedergabe des aktuellen
Registerinhalts

Abruf vom 15.04.2019 09:29

Nummer des Vereins:
vR 50465

Seite 1 von 1

5. a) Tag der letzten Eintragung:

11.04.2019


